
  

 

 

     
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGGÄndG) 
Stellungnahme des Beauftragten für die Belange der Menschen 
mit Behinderungen der kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz   

Sehr geehrte Frau Michel, 

eine Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) bewerte ich in 
meiner Funktion als Beauftragter für die Belange der Menschen mit Be-
hinderungen als ein sehr wichtiges Vorhaben mit hinreichender Trag-
weite. Der Referentenentwurf zur Änderung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BGGÄndG) gibt wichtige Anstöße zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit.  

Gesetzliche Maßnahmen gelten für alle   
Es besteht ein dringender Reformbedarf im Bereich der Barrierefrei-
heitsregelungen. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ver-
pflichtet Deutschland dazu, geeignete staatliche – und damit auch ge-
setzliche – Maßnahmen zu ergreifen, um Barrieren abzubauen. Der 
Bund muss sicherstellen, dass diese Verpflichtungen auch für private Ak-
teure gelten, die öffentlich zugängliche Einrichtungen und Dienstleistun-
gen anbieten. Dies betrifft unter anderem eine barrierefreie Mobilität 
für Menschen mit Behinderungen entlang der gesamten Reisekette im 
Verkehr, den Zugang zu barrierefreien Arztpraxen im Gesundheitswesen 
sowie barrierefreie kulturelle Veranstaltungsorte und Sportstätten.  

Regelungen auch für private Akteure 
Aktuell beschränken sich entsprechende Regelungen im BGG weitge-
hend auf die Begleitung durch Assistenzhunde und die Bereitstellung 
barrierefreier Informationstechnik. Darüber hinaus bestehen keine ge-
setzlichen Verpflichtungen für private Akteure in diesem Bereich. Ange-
sichts von Artikel 4 Absatz 2 der UN-BRK ist eine Nachschärfung erfor-
derlich. 
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Forderung zur Aufnahme in den Gesetzestext 
Das Diskriminierungsverbot sowie die Verpflichtung zur Barrierefreiheit sollten ausdrücklich in den 
Gesetzestext des BGG aufgenommen werden. Dazu sollte der Anwendungsbereich in § 1 BGG da-
hingehend erweitert werden, dass bestimmte Regelungen – insbesondere die Verpflichtungen aus 
Abschnitt 2 zur Gleichstellung und Barrierefreiheit (§§ 7 bis 11 BGG) – auch für private Anbieter 
von Gütern und Dienstleistungen gelten, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Ferner sollte § 7 BGG um einen weiteren Absatz ergänzt werden, der konkretisiert, unter welchen 
Bedingungen es aufgrund unverhältnismäßiger Belastung nicht zumutbar wäre, diskriminierende 
Zustände – insbesondere Barrieren – zu beseitigen. Darüber hinaus sollte das Schlichtungsverfah-
ren gemäß § 16 BGG auf private Akteurinnen und Akteure ausgeweitet werden, um eine nied-
rigschwellige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu ermöglichen. 

Individuelle Anpassungen der zentralen Maßnahmen 
Der Abbau von Barrieren erfordert zentrale Maßnahmen, insbesondere in Form von angemesse-
nen Vorkehrungen. Damit sind individuelle Anpassungen gemeint, die es Menschen mit Behinde-
rungen ermöglichen, gleichberechtigt teilzunehmen, wie beispielsweise die Bereitstellung eines 
Computers mit Blindenschrift am Arbeitsplatz. Fast alle Bundesländer sowie der Bund – mit Aus-
nahme von Brandenburg und Baden-Württemberg – haben das Recht auf solche angemessenen 
Vorkehrungen in ihren Behindertengleichstellungsgesetzen verankert. Dennoch zeigt eine Studie 
im Rahmen der Evaluation des BGG, dass dieses Instrument weder im politischen Diskurs noch in 
der Verwaltungspraxis ausreichend berücksichtigt wird. Insbesondere individuelle und unsichtbare 
Barrieren werden oft übersehen. So sind Behörden für Menschen mit psychischen oder geistigen 
Beeinträchtigungen deutlich weniger barrierefrei gestaltet als für Personen mit anderen Einschrän-
kungen. Hier mangelt es den Behördenmitarbeitenden an Sicherheit, Sensibilität und Wissen hin-
sichtlich der speziellen Bedürfnisse dieser Gruppen.  

Wirksame Sanktionsmöglichkeiten 
Um das Ziel der Gesetzgebung sicherzustellen, sind wirksame und angemessene Sanktionsmöglich-
keiten bei Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot erforderlich. Nur so können die von der 
UN-BRK geforderten Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zur Sicherstellung angemessener 
Vorkehrungen auf Bundes- und Landesebene effektiv umgesetzt werden. Einen Beitrag hierzu leis-
ten beispielsweise die Regelungen im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Eine sinnvolle Er-
gänzung wäre eine Orientierung an § 21 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).   

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

gez. Franzke 
(BHBA) 
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